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Hilfen für Unternehmen beider Bundesländer 
 

 

Staatliche Lohnfortzahlungen bei angeordneter Quarantäne 
Liegt eine behördlich angeordnete Quarantäne vor besteht grundsätzlich ein öffentlich-rechtlicher 

Entschädigungsanspruch. Der Entschädigungsanspruch gilt auch für Selbstständige und freiberuflich 

Tätige. Der Verdienstausfall bemisst sich hier nach dem Steuerbescheid des Vorjahres. Arbeitgeber 

beantragen die Erstattung nach dem Infektionsschutzgesetz beim Landesamt für soziale Dienste. 

Erfolgt eine Quarantäne als Vorsichtsmaßnahme durch den Arbeitgeber, besteht dieser 

Erstattungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz nicht. 

Antrag für Verdienstausfallsentschädigung: 

- Für Unternehmen aus Schleswig-Holstein hier 

- Für Unternehmen aus Hamburg sind die jeweiligen Bezirksämter zuständig, sowie für den 

Bereich Hafen und Flughafen die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Ein FAQ mit 

den wichtigsten Informationen hier  

Beratungskostenzuschuss für das Einrichten von Homeoffice 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Handwerksbetriebe können bei der kurzfristigen 

Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen finanzielle Unterstützung durch das „go-digital“-Programm 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) erhalten. Es werden bis zu 50 Prozent der 

Kosten erstattet, die durch eine Beratung eines vom BMWi autorisierten Beratungsunternehmen 

aufkommen.  

Die Förderung in Anspruch nehmen können rechtlich selbstständige Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft einschließlich des Handwerks mit technologischen Potenzial mit weniger als 100 

Beschäftigten und einem Vorjahresumsatz oder einer Vorjahresbilanz von höchstens 20 Mio. Euro. Bei 

einem maximalen Beratertagessatz von 1.100 Euro beträgt der Förderumfang maximal 30 Tage. 

Weitere Informationen 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bereitet eine gesetzliche Regelung zur 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht vor, um Unternehmen zu schützen, die infolge der Corona-

Pandemie in eine finanzielle Schieflage geraten. Als Vorbild hierfür dienen Regelungen, die anlässlich 

der Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016 getroffen wurden. Weitere Informationen  

Grundsicherung (ALG II) für Selbstständige 
Selbstständige erhalten leichter Zugang zur Grundsicherung, damit Lebensunterhalt und Unterkunft 

gesichert sind. Die Vermögensprüfung wird für 6 Monate ausgesetzt, Leistungen sollen sehr schnell 

ausgezahlt werden. Weitere Informationen 

Kurzarbeitsgeld 
Betriebe können Kurzarbeitsgeld nutzen, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall 

betroffen sind. Dies schließt auch Leiharbeitnehmer ein. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt 60 

Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Weitere Informationen 

KfW Sonderprogramme 
Über die Hausbank oder einen anderen Finanzierungspartner können die sehr zinsgünstigen 

Sonderprogramme der KfW beantragt werden, bei denen die Förderbank des Bundes den Hausbanken 

bis zu 90 Prozent des Risikos abnimmt. Weitere Information  

Überbrückungskredite durch Hilfen der Bürgschaftsbanken 
Sofern infolge der Corona-Krise zur Überbrückung Kredite notwendig werden, können die 

Bürgschaftsbanken diese in Verbindung mit einer Hausbankfinanzierung grundsätzlich besichern. Dazu 

gilt eine neue Bürgschaftsobergrenze von 2,5 Millionen Euro und eine Ausweitung der 

Fördermöglichkeiten für Betriebsmittelkredite. Eine kostenlose Anfrage für ein Finanzierungsvorhaben 

kann über das Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken gestellt werden. Weitere Informationen 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Infektionsschutzgesetz/Download/AntragPar56ffIfSG.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.hamburg.de/contentblob/13737022/a204c77fd932fd92291bb7b7798fead0/data/faq-entschaedigung-paragraf-56-infektionsschutzgesetz.pdf
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/031620_Insolvenzantragspflicht.html
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/
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Unterstützungen der Berufsgenossenschaften (30.03.) 
Die Mehrheit der Berufsgenossenschaften bieten ihren Mitgliedsunternehmen, die aufgrund der Corona-

Pandemie in wirtschaftliche Not geraten sind, schnelle und unbürokratische Hilfe an. Beispielsweise 

ermöglichen sie die Stundung bzw. auch Ratenzahlung von Beiträgen bzw. Vorschüssen. 

Eine Übersicht zu konkreten Unterstützungsangeboten der Berufsgenossenschaften, zu weiteren 

Informationen und zur Antragstellung: 

- Berufsgenossenschaft Rohstoff und chemische Industrie (BG RCI): 

Bietet Stundungen von Vorschüssen und Beiträgen – Weitere Informationen 

 

- Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) 

Ermöglicht Ratenzahlungen von Beiträgen – Weitere Informationen 

 

- Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) 

Bietet Stundung von Beiträgen an – Weitere Informationen 

 

- Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) 

Bietet zinsenfreie Stundungen von Beiträgen und Beitragsraten vom 15. März 2020 bis 15. Mai 

2020 – Weitere Informationen 

 

- Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) 

Bietet Stundungen und Ratenzahlungen von Beiträgen – Weitere Informationen 

 

- Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 

Bietet Stundung und Ratenzahlung von Beiträgen – weitere Informationen 

 

- Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 

Fälligkeit für die Zahlung der Beiträge wird nicht der 15. Mai 2020 sein, sondern der 15. Juni 

2020 – Weitere Informationen 

 

- Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) 

Plant Ratenzahlungen und Stundungen von Beiträgen. Konkrete Umsetzungen beschließt der 

BGHW-Vorstand Anfang April – Weitere Informationen 

 

- Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG 

Verkehr) 

Bietet Stundung von Beiträgen in Einzelfällen an – Weitere Informationen 

 

Stundung von Umsatzsteuer (30.03.) 
Die Finanzverwaltung hat diverse Maßnahmen ergriffen, mit denen sie den von der Krise betroffenen 

Unternehmen unter die Arme greifen will. So sind beispielsweise (zinslose) Steuerstundungen für die 

bis Jahresende fälligen Steuern möglich. Das gilt neben Einkommen-, Körperschaft- und 

Gewerbesteuer auch für die Umsatzsteuer. Bei der Prüfung der Voraussetzungen sollen keine strengen 

Maßstäbe angelegt werden. 

Hinweis: Bislang (vor der Coronakrise) wurde eine Stundung der Umsatzsteuer von der 

Finanzverwaltung i. d. R. abgelehnt, da die Umsatzsteuer vom Endverbraucher getragen und vom 

Unternehmer lediglich "eingesammelt" wird. 

Für Unternehmen aus Schleswig-Holstein sollen außerdem die Sondervorauszahlungen für die 

Dauerfristverlängerung erstattet werden.  

Weitere Informationen 

 

https://www.bgrci.de/mitgliedschaft-und-beitrag/
https://www.bghm.de/bghm/presseservice/pressemeldungen/detailseite/bghm-bietet-zahlungserleichterungen-fuer-mitgliedsbetriebe/
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressemeldungen/2020/bg-etem-will-den-gesetzlichen-rahmen-fuer-die-stundung-von-mitgliedsbeitraegen-ausschoepfen
https://www.bgn.de/presse/17-maerz-2020-berufsgenossenschaft-entlastet-betriebe/
https://www.bgbau.de/mitteilung/stundungsregelungen-fuer-betriebe-bauwirtschaft/
http://www.vbg.de/DE/1_Mitgliedschaft_und_Beitrag/2_Beitrag/1_Ihr_Beitrag/Beitragsbescheid/beitragsbescheid_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus.html
https://www.bghw.de/presse/aktuelles/allgemeine-nachrichten/corona-krise-bghw-plant-ratenzahlung-und-stundung
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/coronakrise-hilfe-fuer-betroffene-unternehmen
https://www.haufe.de/steuern/finanzverwaltung/coronavirus-krise-erleichterungen-bei-der-umsatzsteuer_164_512562.html
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Gesetz zur Abmilderung der Covid-19-Folgen (30.03) 
Der Bundestag hat dem Gesetz zugestimmt, mit dem der Gesetzgeber breitgefächert existenzielle 

Coronavirus-Folgen abwenden will. Das "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19- Pandemie" 

bringt massive gesetzliche Änderungen u. a. im Zivilrecht, Insolvenzrecht sowie im Strafverfahrensrecht. 

Der Gesetzgeber will mit dem Gesetzentwurf, den er rasant umzusetzen plant, vorübergehend massiv 

in das Rechtssystem eingreifen, um existenzielle Folgen und Nöte durch die Pandemie abzuwenden. 

Besonders umfangreich stellen sich die geplanten Änderungen im Zivilrecht dar. 

Hauptaspekte des Gesetzes: 

- Maßnahmen zur sozialen Absicherung 

- Maßnahmen zur Krankenhausentlastung 

- Zuständigkeitsänderungen im Infektionsschutzgesetzt 

- Änderungen im Mietrecht 

- Änderungen bei Verbraucherdarlehen 

- Änderungen im Insolvenzrecht 

- Änderungen im Strafprozessrecht 

(Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen hier) 

(Der vollständige Gesetzesentwurf hier) 

 

Hilfen für Unternehmen in Hamburg 
 

Die Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) (30.03.) 
Die Freie und Hansestadt Hamburg bietet im Rahmen des „Hamburger Schutzschirms für Corona-

geschädigte Unternehmen und Institutionen“ mit finanzieller Unterstützung des Bundes einen Zuschuss 

für betroffene Solo-Selbständige, Freiberufler sowie kleine und mittlere Betriebe aus Hamburg.  

Wer wird gefördert? 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen der Landwirtschaft mit bis 

zu 250 Beschäftigten (Vollzeitäquivalent), Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe sowie 

Künstler und Kulturschaffende, die im Haupterwerb: 

 

- wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen tätig sind, oder als Freiberufler 

oder Selbständige tätig sind, 

- ihre Tätigkeit von einem Unternehmenssitz oder einer bestehenden Betriebsstätte in Hamburg 

aus ausführen, 

- bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind und 

- ihre Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem 1. Februar 2020 am Markt angeboten haben 

(Im Folgenden: „Antragsberechtigter“). 

Gemeinnützige oder Non-Profit-Organisationen sind ebenfalls antragsberechtigt. Die Soforthilfe gilt für 

Antragsteller, die zum Stichtag 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten waren gemäß Art.2 Nr.18 

AGVO, aber danach in Folge der Corona-Krise Schwierigkeiten geraten sind. Öffentliche Unternehmen 

sind nicht antragsberechtigt. 

Was wird gefördert? 

Die Zuschüsse werden zur Überwindung eines existenzbedrohlichen Liquiditätsengpasses gewährt, der 

durch die Corona-Krise nach dem 11. März 2020 entstanden ist, weil: 

 

- mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 11. März durch die Krise weggefallen sind 

und/oder 

- ein Umsatz- bzw. Honorarrückgang im laufenden und/oder zurückliegenden Monat von 

mindestens 50 Prozent verglichen mit dem Umsatz der gleichen Monate im Vorjahr (bei 

Neugründungen im Vergleich zu dem Vormonat) vorliegt und/oder 

- die Umsatzerzielungsmöglichkeiten durch die Corona-Allgemeinverfügungen massiv 

eingeschränkt wurden. 

https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/wirtschaftsrecht/was-regelt-das-gesetz-zur-abmilderung-der-corona-folgen_210_512552.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918110.pdf
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Die Förderung dient zur Deckung des aufgetretenen Liquiditätsengpasses für drei aufeinander folgende 

Monate. Sie wird dabei auf Basis des fortlaufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwands des 

Antragsstellers, insbesondere für gewerbliche Mieten, Pachten und Leasingaufwendungen berechnet. 

Wie hoch ist die Förderung? 

Die maximale Höhe der Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten 

(VZÄ). Die konkrete Höhe der Finanzhilfe bemisst sich nach dem Betrag des durch die Corona-Krise 

verursachten Liquiditätsengpasses in einem Zeitraum von drei Monaten*. 

 

Maximale Förderbeträge Bund Land Summe 

Solo-Selbstständige 9.000  2.500* 11.5000 
Mehr als 1 bis 5 Mitarbeiter 9.000  5.000 14.000 
Mehr als 5 bis 10 Mitarbeiter 15.000  5.000 20.000 
Mehr als 10 bis 50 Mitarbeiter 0 25.000 25.000 
Mehr als 50 bis 250 Mitarbeiter 0 30.000 30.000 

*Solo-Selbstständige erhalten neben der Förderung zur Deckung des Liquiditätsengpasses aus Mitteln des Bundes eine 

zusätzliche pauschale Förderung in Höhe von 2.500 € zur Kompensation von Umsatz- und Honorarausfällen aus Landesmitteln. 

Wie wird die Zahl der Beschäftigten gezählt? 

Die Zahl der Beschäftigten wird in Vollzeitäquivalenten gezählt. Stichtag für die Berechnung der 

Mitarbeiterzahl ist der 11.03.2020. 

 

Zur Berechnung der Vollzeitäquivalente muss die Arbeitshilfe „Mitarbeiterliste“ genutzt werden. In dieser 

Liste sind zudem Namen und Anschriften der Mitarbeiter zu dokumentieren. Die ausgefüllte 

Mitarbeiterliste muss dem Antrag nicht beigefügt, aber vom Antragsteller für nachträgliche Prüfzwecke 

bereitgehalten werden. 

 

(Die Excel-Tabelle „Mitarbeiterliste“ hier) 

 

Das Antragsverfahren 

Das Antragsverfahren funktioniert vollständig digital. Antragsteller können ihren Antrag online ausfüllen 

und absenden. Die notwendigen Nachweisdokumente (siehe nächster Abschnitt) können in der 

Webanwendung in elektronischer Form hochgeladen werden. 

 

(Der Link für den Onlineantrag soll im Laufe des 30.03.2020 hier zur Verfügung gestellt werden.) 

 

Wichtiger Hinweis 

Bitte senden Sie Ihren Antrag nicht postalisch oder per Mail an die Hamburgische Investitions- und 

Förderbank. Diese werden nicht bearbeitet. Ausgedruckte Anträge können nicht verarbeitet werden. 

 

Welche Informationen werden für die Antragstellung benötigt? 

 

Für Selbstständige: Zur Identifikation ist ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, 

usw.) erforderlich. Außerdem sind die steuerliche Identifikationsnummer (IDNR.) oder die Umsatzsteuer 

ID anzugeben. 

 

Für Unternehmen: Im Rahmen des Antrags anzugeben, bzw. hochzuladen sind: 

- die Handelsregisternummer oder eine andere Registernummer (soweit vorhanden) sowie das 

zugehörige Amtsgericht 

- ein Handelsregisterauszug, eine Gewerbeanmeldung oder ähnliches 

- Steuernummer des Unternehmens sowie die Steuer-ID eines der Eigentümer 

Für alle Antragssteller: 

- Informationen zur Bankverbindung (IBAN + Kreditinstitut) des Geschäftskonto für die 

Auszahlung. 

- Abgefragt wird außerdem die Art der gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit (Branche). 

https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/Arbeitshilfe_%E2%80%9EMitarbeiterliste%E2%80%9C.xlsx?id=5ed/dea/9a4da448ad.xlsx
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs
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- Im Rahmen des Antrags wird die Anzahl der Beschäftigten abgefragt. Die Berechnung der 

Vollzeitäquivalente (VZÄ) hat in der Arbeitshilfe „Mitarbeiterliste“ zu erfolgen. 

- Im Rahmen des Antrags wird der abgeschätzte Liquiditätsengpass abgefragt. Hierzu sind 

jeweils in Euro anzugeben: 

 

o Höhe monatliche gewerbliche Miete 

o Höhe monatliche Gesamtbetriebskosten (ohne Miete) 

o Umsatz 01.12.2019 - 29.02.2020 

o Umsatz März 2020 

o Höhe des abgeschätzten Liquiditätsengpasses in einem Zeitraum von 3 Monaten - März bis 

Mai 2020 (ohne persönliche Lebenshaltungskosten) 

(FAQ – Hilfestellungen zum Ausfüllen des Antrags hier) 

(Weitere Informationen zu den Förderrichtlinien hier) 

 

Ansprechpartner: 

IFB Beratungscenter Wirtschaft, Tel.: 040 24846-533, foerderlotsen@ifbhh.de 

 

Darlehnsprogramme 

Die Hamburger Kredit Liquidität (HKL) 

Direkt von der IFB Hamburg vergebene Rettungsdarlehen für Betriebsmittel bis 250.000 Euro für kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) aus Hamburg, die durch die Corona-COVID-19 Krise in 

Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind. 

Die IFB Förderkredite Kultur und Sport 

Direkt von der IFB Hamburg vergebene Rettungsdarlehen bis 150.000 Euro für Kulturinstitutionen und 

Sportvereine, die aufgrund der Corona-COVID-19 Krise in Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind. 

 

Weitere finanzielle Unterstützungen 

Bürgschaften (BG) 

Kreditfinanzierungen bis 2,5 Mio. Euro über Ihre Hausbank können auch durch die erweiterten 

Bürgschaftsmöglichkeiten der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg (BG) ermöglicht werden. Weitere 

Informationen 

Landesbürgschaften 

Die Freie und Hansestadt Hamburg übernimmt zur Förderung der Wirtschaft Landesbürgschaften für 

Kredite an Unternehmen aller Branchen, sofern Bürgschaften der BG Hamburg grundsätzlich nicht in 

Frage kommen. Weitere Informationen 

 

Gegebenenfalls relevant für KMU 

Hamburg-Kredit Gründung und Nachfolge (GuN) 

Kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft in Hamburg und freiberuflich 

Tätige sowie andere Dienstleister, die max. 5 Jahre am Markt aktiv sind, können Darlehen bis 750.000 

Euro pro Vorhaben erhalten. Diese Förderung ist ein Kooperationsprodukt mit der 

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg. Weitere Informationen 

Hamburg-Kredit Wachstum 

Kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft in Hamburg und freiberuflich 

Tätige sowie Personen, die im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit Gewerbeimmobilien vermieten 

oder verpachten und seit mindestens 5 Jahren am Markt sind können aus diesem Förderprogramm über 

ihre Hausbank Betriebsmittelkredite bis 500.000 Euro erhalten. Weiter Informationen 

 

 

https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/FAQ_Hilfestellungen_zum_Ausf%C3%BCllen_des_Antrags.pdf?id=504/822/7d937f20a4.pdf
https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/F%C3%B6rderrichtlinie_Hamburger_Corona_Soforthilfe_(HCS).pdf?id=bc6/d0b/dd9e59ad31.pdf
mailto:foerderlotsen@ifbhh.de
https://www.bg-hamburg.de/aktuell/corona-virus-infos-fuer-unternehmen/
https://www.bg-hamburg.de/aktuell/corona-virus-infos-fuer-unternehmen/
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/landesbuergschaften-der-fhh
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hamburg-kredit-gruendung-und-nachfolge
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hamburg-kredit-wachstum
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Steuerliche Entlastungsmaßnahmen der Finanzbehörde 
Unternehmen, die wegen des Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, können zur 

Entlastung verschiedene steuerliche Hilfsangebote der Finanzämter nutzen. Darauf weist die 

Hamburger Finanzbehörde hin. Unternehmen sollten frühzeitig Kontakt mit ihrem zuständigen 

Finanzamt aufnehmen. 

Steuerliche Maßnahmen, die zur Entlastung beitragen, können sein:  

- Herabsetzung oder Aussetzung laufender Vorauszahlungen zur Einkommensteuer bzw. 

Körperschaftsteuer auf Antrag 

- Herabsetzung von Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer  

- Herabsetzung des Steuermessbetrages für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen  

- Stundung fälliger Steuerzahlungen 

- Erlass von Säumniszuschlägen 

- Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen 

(Weitere Informationen und Antragsformulare hier) 

 

Hilfen für Unternehmen in Schleswig-Holstein 
 

Finanzielle Soforthilfe 
Der Bund stellt 50 Milliarden Euro bereit, um unbürokratische Soforthilfe für kleine Unternehmen, 

Selbstständige und Freiberufler zu gewährleisten. Damit werden einmalig für drei Monate Zuschüsse 

zu Betriebskosten bewährt, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Soforthilfe sieht folgende 

Zuschüsse vor: 

- Selbstständige und Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten erhalten bis zu 9.000 Euro 

- Selbstständige und Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten erhalten bis zu 15.000 Euro. 

Weitere Informationen 

(Antrag für Unternehmen aus Schleswig-Holstein hier) 

 

Schleswig-Holstein-Finanzierungsinitiative für Stabilität 
Um den Hausbanken die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu erleichtern, haben 

die Förderinstitute des Landes Schleswig-Holstein (Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein, 

Investitionsbank Schleswig-Holstein, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein) im 

Rahmen der Initiative ihre Angebote auf die Bedarfslagen der Unternehmen im Zuge der Corona -Krise 

ausgerichtet. Damit soll gewährleistet werden, dass den Unternehmen ein schneller und einfacher 

Finanzierungszugang erhalten bleibt. Notwendige Voraussetzung dafür ist auch eine ausreichende 

Eigenkapitalbasis der KMUs. Dies kann im Rahmen der Finanzierungsinitiative durch die Beisteuerung 

einer möglichen stillen Beteiligung sichergestellt werden. 

 

Antragsvoraussetzungen: 

- Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

- Etabliertes Geschäftsmodell mit ausreichend Perspektiven 

- Keine Negativmerkmale (zum Beispiel Zwangsvollstreckung, Mahnbescheide, keine 

Insolvenztatbestände etc.) 

- Nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit 

 

Finanzierungsgrenzen: 

- keine Untergrenze 

- bis zu 2.000.000 Euro Fördervolumen  

- bis 750.000 Euro erfolgt die Antragsprüfung im Expressverfahren (Entscheidung innerhalb von 

fünf Bankarbeitstagen) 

https://www.hamburg.de/fb/finanzaemter/
https://www.hk24.de/blueprint/servlet/resource/blob/4745544/aebf1c12be9cf0bd727a2301d7edfb34/eckpunkte-bmwirtschaftundenergie-data.pdf
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/blueprint/servlet/resource/blob/4745508/efbcd0bdd09e0cd2c0f86368e4b38554/antrag-ibsh-corona-soforthilfe-data.pdf
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Antragstellung: 

Hausbanken und Unternehmen stellen formlose Anfrage (per E-Mail oder telefonisch) an die 

Finanzierungskoordinatoren der SH-Finanzierungsinitiative: 

 

Herrn Jürgen Wilkniß 
Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein 
Leiter Bürgschaftsabteilung 
juergen.wilkniss@bb-sh.de  
Tel.: 0431 5938 133  
Lorentzendamm 22  
24103 Kiel 
 

Herrn Matthias Voigt 
Investitionsbank Schleswig-Holstein 
Leiter Firmenkunden Finanzierung 
matthias.voigt@ib-sh.de 
Tel.: 0431 9905 3330 
Lorentzendamm 22  
24103 Kiel  
 

Erforderliche (Mindest-) Unterlagen: 

- Beschreibung des Finanzierungsbedarfs und des Geschäftsmodells des Unternehmens 

- Wirtschaftliche Verhältnisse: 

o Aktuell vorliegende Jahresabschlüsse 

o Ggf. Selbstauskunft der Gesellschafter bei persönlicher Haftung 

o Aktuelle Zwischenzahlen 

o Herleitung des Kapitalbedarfs für 2020 

o Letzter Kreditbeschluss der Hausbank (inkl. PD des letzten Ratings) 

- Unterlagen zu Gesellschaftsverhältnisse (zum Beispiel Organigramm) 

 

Befristung: 

Die SH-Finanzierungsinitiative ist zunächst bis zum 31. Dezember 2020 befristet. 

Weitere Informationen 

 

 

Hilfsangebote durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

IB.SH Mittelstandssicherungsfonds (30.03) 

Im Rahmen des Fonds wird die IB.SH. Förderdarlehen gemeinsam mit den Hausbanken für die durch 

die Coronakrise unmittelbar betroffenen Unternehmen des Hotel-, Beherbergungs- und 

Gaststättengewerbes vergeben. Der Programmstart des IB.SH Mittelstandssicherungsfonds erfolgt zum 

31.03.2020.  

Zielgruppe (ausschließlich Haupterwerbsbetriebe, kein Nebenerwerb): 

- Betreiber von Beherbergungsstätten, Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen, Yacht- und 

Sportboothäfen, soweit sie als Beherbergungsbetrieb agieren. 

- gewerbliche Vermieter von Ferienwohnungen und -häusern und vergleichbaren Angeboten, 

welche zu touristischen Zwecken beherbergen. 

- Einrichtungen zur Beherbergung von Kindern und Jugendlichen wie insbesondere 

Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendbildungseinrichtungen, Jugendherbergen, 

Schullandheime, Ferienlager und Jugendzeltlager. 

- Gaststätten im Sinne des § 1 des Gaststättengesetzes. 

- Rechtlich eigenständige Betriebsstätten / Betreibergesellschaften in Schleswig-Holstein sind 

getrennt voneinander antragsberechtigt (jedoch sind Unternehmensverbünde im Sinne des 

Beihilferechts zu beachten) 

Höhe und Laufzeit: 

- Darlehen im Risiko der IB.SH: 15.000 Euro bis 750.000 Euro, max. 25 % vom Umsatz des 

Jahres 2019 

- Zusätzliches Eigenrisiko der Hausbank in Höhe von 10 % bezogen auf das Förderdarlehen der 

IB.SH  

- Laufzeit Darlehen: 5 Jahre mit anschließender optionaler Anschlussfinanzierung über weitere 7 

Jahre 

https://www.mbg-sh.de/schleswig-holstein-finanzierungsinitiative-fuer-stabilitaet/
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- Zinssatz: 5 Jahre zinslos. Die Anschlussfinanzierung erfolgt zu dann marktüblichen Konditionen 

in 5 Jahren 

- Tilgungsfrei: 2 Jahre 

- Tilgung: monatliche Rückführung mit einem 10-jährigen Tilgungsprofil 

- Auszahlung: IB.SH zahlt direkt auf das Konto des Unternehmens bei seiner Hausbank 

(Weitere Informationen folgen) 

Weitere Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten durch die IB.SH 

Betroffene Unternehmen können sich direkt durch die Förderlotsen der IB.SH neutral und unentgeltlich 

über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten beraten lassen (Telefon 0431 9905-3365, 

foerderlotse@ib-sh.de). Weitere Informationen 

 

Steuerliche Hilfen für betroffene Unternehmen 
Aufgrund der durch das Corona-Virus verursachten schwierigen wirtschaftlichen Situation hat die 

Landesregierung steuerliche Maßnahmen zur Entlastung betroffener Unternehmen ergriffen, um deren 

Liquiditätslage zu verbessern. 

Steuerstundungen: 

Unmittelbar und erheblich betroffene Steuerpflichtige können bis zum 31. Dezember 2020 unter 

Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder 

fällig werdenden Steuern stellen. Die entstandenen Schäden müssen wertmäßig nicht im Einzelnen 

nachgewiesen werden. Auf die Erhebung von Stundungszinsen wird in diesen Fällen in der Regel 

verzichtet. Dies betrifft die Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer. 

Die Stundungsanträge zur Einkommen-, Körperschaft-, und Umsatzsteuer können formlos an das 

jeweils zuständige Finanzamt gerichtet werden. Anträge, die die Gewerbesteuer betreffen, werden an 

die zuständige Gemeinde gerichtet. 

(Antragsformular für Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus hier)  

Anpassung von Vorauszahlungen: 

Vorauszahlungen zur Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer können auf Antrag herabgesetzt 

werden. Auch hierbei sind die entstandenen Schäden nicht wertmäßig im Einzelnen nachzuweisen. 

 

Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen: 

Unmittelbar und erheblich betroffene Steuerpflichtige können formlos bis zum 31. Dezember 2020 unter 

Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Einstweilige Aufhebung oder Beschränkung der Vollstreckung 

der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern stellen. Säumniszuschläge, 

die in dieser Zeit gesetzlich anfallen, sollen erlassen werden. Dies betrifft die Einkommen- und 

Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer. 

Weitere Informationen 

mailto:foerderlotse@ib-sh.de
https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-meldung/covid-19-beratung-fuer-unternehmen/
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/blueprint/servlet/resource/blob/4739144/fec3c7c48434b8c3975017fbe0f5a7ec/antrag-steuerstundung-data.pdf
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VI/_startseite/Artikel2020/I/200324_Steuerstundungen.html;jsessionid=08257D7BC0D348FA9EA581EC00940E87.delivery2-master

